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Evaluationspool – Merkblatt 
 
Finanzielle Unterstützung von externen Begutachtungen bei Studienprogramm- und For-
schungsevaluationen sowie Evaluationen von Assistenzprofessuren und -dozenturen mit 
Tenure Track (APTT / ADTT) 
 

 

Die Universität strebt in ihrer Qualitätsstrategie den vermehrten Einbezug externer Begutachtung und 
Expertise zur Beurteilung der Qualität von Lehre, Forschung und Nachwuchsförderung an. Dieses Ziel ist 
in die QSE-Richtlinien für die universitären Kernaufgaben Lehre, Forschung, Weiterbildung und Dienst-
leistung sowie in die fakultären Qualitätsrichtlinien eingearbeitet worden.  
Zur Förderung der externen Begutachtung und Expertise ist der Evaluationspool geschaffen worden. Die 
Laufzeit des Förderinstruments ist vorerst unbegrenzt. 
 
 Die Richtwerte pro Verfahren sind: 

o je max. CHF 6'000.- für Forschungsevaluationen und APTT- / ADTT-Evaluationen; 
o max. CHF 3'000.- für Studienprogrammevaluationen. 

 Der Evaluationspool ist als Matching Fund aufgebaut: Die Eigenleistung der unterstützten Einhei-
ten umfasst nach Möglichkeit 50% der anfallenden Kosten. 

 Die durch die beantragten Mittel anteilig gedeckten Kosten stehen in unmittelbarem Zusammen-
hang mit der externen Begutachtung bei einem Evaluationsverfahren (Reise- und Übernach-
tungskosten, Spesen, evtl. Aufwandsentschädigungen [max. CHF 500.-/ Person] für eine/n oder 
mehrere Gutachtende). 

 Unterstützungsberechtigt sind alle evaluierenden Departemente und Institute. Universitäre und 
fakultäre Zentren sind nicht unterstützungs- und gesuchsberechtigt.  

 Die Gesuche werden einmal jährlich formlos von den Dekaninnen / Dekanen oder den fakultären 
Qualitätsbeauftragten bei der Abteilung QSE eingereicht. 

 Jedes Gesuch bezieht sich auf alle im Antragsjahr unterstützten Evaluationsverfahren pro Fakul-
tät. Bewilligt wird ein einmaliger Pauschalbetrag; es werden keine Einzelkosten rückerstattet. 

 Per Ende Antragsjahr wird ein kurzer, formloser Rechenschaftsbericht über die durchgeführten 
Evaluationsverfahren und die dafür aufgewendeten Mittel fällig. 
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